
9. Festsetzung: Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Garagen ausgeschlossen.
Notwendige Zu- und Abfahrten sind nicht ausgeschlossen (§ 12 Abs. 6 Bau NVO).

Anlage 02

Auszug aus den textlichen Festsetzungen zum B-Plan 869:

Gestaltungssatzung zum B-Plan 869:


